
 
 

 
 
 
 

Jahresabschluss 2012 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt  Haan 
  





 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 
     SEITE 
 
 
 
 
Bilanz zum 31.12.2012    1 – 2        
 
 
Gesamtergebnisrechnung  3        
 
 
Gesamtfinanzrechnung  4 – 5 
 
 
Anhang zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Haan  6 – 19 
 
 
Anlagenspiegel 2012  20 
 
 
Forderungsspiegel  21 
 
 
Verbindlichkeitenspiegel  22 
 
 
Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Haan  23 – 33 
 
 
Erläuterungen zu den wesentlichen Posten und Abweichungen der  
Gesamtergebnisrechnung 2012  34 – 37 
 
 
Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der  
Stadt Haan  38 



- 1 -



- 2 -



2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Gesamtergebnisrechnung 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 
2011 

€ 

Fortgeschriebener 
Ansatz 
2012 

€ 

Ergebnis 
2012 

€ 

Vergleich  
2012 

€ 

1 2 3 4 
1 Steuern und ähnliche Abgaben  48.527.340,69 48.996.150,00 52.849.790,65 3.853.640,65 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  4.592.239,25 5.663.306,00 5.573.665,10 -89.640,90 

3 + Sonstige Transfererträge  440.027,58 252.150,00 367.943,29 115.793,29 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  12.452.333,32 12.540.390,00 12.387.248,16 -153.141,84 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  602.943,34 582.934,00 607.408,54 24.474,54 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  873.431,98 817.817,00 1.011.099,80 193.282,80 

7 + Sonstige ordentliche Erträge  2.832.758,83 13.345.407,00 3.747.917,88 -9.597.489,12 

8 + Aktivierte Eigenleistungen  56.745,00 79.719,00 30.495,00 -49.224,00 

9 +/–   Bestandsveränderungen  0,00 -6.738.350,00 0,00 6.738.350,00 

10 = Ordentliche Erträge  70.377.819,99 75.539.523,00 76.575.568,42 1.036.045,42 

11 – Personalaufwendungen  15.178.612,78 14.847.179,85 14.855.700,90 8.521,05 

12 – Versorgungsaufwendungen  1.183.714,07 1.131.806,00 954.678,28 -177.127,72 

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  10.071.091,88 13.450.268,08 11.032.752,45 -2.417.515,63 

14 – Bilanzielle Abschreibungen  4.979.840,37 5.196.402,55 5.196.402,55 0,00 

15 – Transferaufwendungen  37.118.657,08 41.607.943,88 40.629.379,80 -978.564,08 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen  2.355.177,11 4.424.215,28 3.249.124,65 -1.175.090,63 

17 = Ordentliche Aufwendungen  70.887.093,29 80.657.815,64 75.918.038,63 -4.739.777,01 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 
Zeilen 10 und 17)  

-509.273,30 -5.118.292,64 657.529,79 5.775.822,43 

19 + Finanzerträge  507.195,68 579.632,00 673.088,39 93.456,39 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.156.282,48 1.768.933,86 1.878.563,88 109.630,02 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  -649.086,80 -1.189.301,86 -1.205.475,49 -16.173,63 

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und21)  -1.158.360,10 -6.307.594,50 -547.945,70 5.759.648,80 

23 + Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 

24 – Außerordentliche Aufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 
24)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)  -1.158.360,10 -6.307.594,50 -547.945,70 5.759.648,80 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Gesamtfinanzrechnung 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 
2011 

€ 

Fortgeschriebener 
Ansatz 
2012 

€ 

Ergebnis 
2012 

€ 

Vergleich  
2012 

€ 

1 2 3 4 
1 Steuern und ähnliche Abgaben  48.190.275,40 48.996.150,00 51.969.477,62 2.973.327,62 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  3.405.028,24 4.537.647,00 4.574.527,93 36.880,93 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen  466.789,76 252.150,00 373.487,50 121.337,50 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  11.235.037,34 11.691.297,00 11.355.801,84 -335.495,16 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  552.689,86 577.544,00 558.802,16 -18.741,84 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  847.076,93 817.817,00 959.928,79 142.111,79 

7 + Sonstige Einzahlungen  2.613.329,23 2.187.120,00 2.300.629,24 113.509,24 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  507.099,24 579.632,00 673.071,24 93.439,24 

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

67.817.326,00 69.639.357,00 72.765.726,32 3.126.369,32 

10 – Personalauszahlungen  13.068.722,82 13.872.557,47 13.560.753,19 -311.804,28 

11 – Versorgungsauszahlungen  1.176.112,65 1.139.774,37 1.159.350,80 19.576,43 

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  10.123.972,64 15.739.752,57 11.021.527,65 -4.718.224,92 

13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.108.097,54 1.925.940,81 1.877.322,84 -48.617,97 

14 – Transferauszahlungen  37.137.390,72 41.923.964,61 40.420.071,58 -1.503.893,03 

15 – Sonstige Auszahlungen  1.630.610,71 2.179.979,47 1.815.682,23 -364.297,24 

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

64.244.907,08 76.781.969,30 69.854.708,29 -6.927.261,01 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 
Zeilen 9 und 16)  

3.572.418,92 -7.142.612,30 2.911.018,03 10.053.630,33 

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  3.896.795,50 1.814.006,00 2.188.357,57 374.351,57 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen  

135.751,99 11.308.330,00 1.818.340,33 -9.489.989,67 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  105.462,96 2.770.030,00 664.646,69 -2.105.383,31 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0,00 1.479.200,00 1.479.200,00 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  4.138.010,45 15.892.366,00 6.150.544,59 -9.741.821,41 

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden  

11.230,13 5.861.840,32 319.108,51 -5.542.731,81 

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen  2.438.002,74 8.458.608,37 761.410,01 -7.697.198,36 

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen  

1.247.130,84 2.797.229,35 1.072.269,91 -1.724.959,44 

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  682.929,00 88.758,44 472.054,44 383.296,00 

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen  276.562,04 82.940,88 315.907,49 232.966,61 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  4.655.854,75 17.289.377,36 2.940.750,36 -14.348.627,00 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 
30)  

-517.844,30 -1.397.011,36 3.209.794,23 4.606.805,59 

32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 
und 31)  

3.054.574,62 -8.539.623,66 6.120.812,26 14.660.435,92 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 
2011 

€ 

Fortgeschriebener 
Ansatz 
2012 

€ 

Ergebnis 
2012 

€ 

Vergleich  
2012 

€ 

1 2 3 4 
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  1.235.293,65 1.209.548,00 1.168.000,00 -41.548,00 

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  368.233,10 0,00 0,00 0,00 

35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen  2.917.900,07 1.951.864,00 1.889.625,21 -62.238,79 

36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  0,00 0,00 368.233,10 368.233,10 

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -1.314.373,32 -742.316,00 -1.089.858,31 -347.542,31 

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 
(= Zeilen 32 und 37)  

1.740.201,30 -9.281.939,66 5.030.953,95 14.312.893,61 

39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln  14.621.829,87 0,00 16.362.031,17 16.362.031,17 

40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln  0,00 0,00 0,00 0,00 

41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)  16.362.031,17 -9.281.939,66 21.392.985,12 30.674.924,78 

42 + Fremde liquide Mittel  200.885,87 0,00 204.127,50 204.127,50 

43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)  16.562.917,04 -9.281.939,66 21.597.112,62 30.879.052,28 
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Einleitung 
 
Der Anhang ist nach den Anforderungen des 
§ 44 GemHVO NRW aufgestellt.  
 
Im Folgenden werden die Posten der Bilanz, 
die Ergebnisrechnung und die verwendeten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläu-
tert. 
 
Aktiva 
 
1.  Anlagevermögen 
 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrech-
te, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Ur-
heberrechte. Bei der Stadt Haan sind dies im 
Wesentlichen eingesetzte EDV-Programme. 
Die Zugänge des Haushaltsjahres 2012 in 
Höhe von T€ 80 betreffen vorwiegend allge-
meine Anwendersoftware.  
 
 31.12.2012         162.849,67 € 
(31.12.2011    132.143,02 €)  
 
 
1.2  Sachanlagen 
 
1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grund- 
      stücksgleiche Rechte 
 
Bei dem Grundvermögen handelt es sich um 
 
 Grünflächen, 
 Ackerland 
 Wald- und Forstflächen sowie um 
 sonstige unbebaute Grundstücke 
 
Die Grundstücke wurden auf der Basis der Bo-
denrichtwerte lt. Bodenrichtwertkarte 2008 
(Wertermittlungsstichtag 01.01.2009) des Gut-
achterausschusses für Grundstückswerte im 
Kreis Mettmann bewertet. Zugänge nach dem 
01.01.2009 werden mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten angesetzt.  
 
 
1.2.1.1 Grünflächen  
 
Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, Sport-
flächen, Spielplätze und Grundstücke, die als 
öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie der 
Wert für Aufwuchs und Aufbauten. Zu den 
Grünflächen zählen des Weiteren auch die 
Ausgleichsflächen und Unland. Der Grund und 
Boden der Grünflächen wurde – je nach Art der 
Nutzung – mit unterschiedlichen Bewertungs-
ansätzen (1,00 €/qm - 15,00 €/qm) bewertet. 
Aufwuchs und Aufbauten wurden je nach Aus-

stattung einer Kategorie zugeordnet und über 
einen auf der Grundlage vorhandener Rech-
nungen ermittelten Einheitswert (durchschnittli-
che Kosten) je Quadratmeter bewertet. Die 
Betriebsvorrichtungen sind einzeln auf der 
Grundlage der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet.  
Im Berichtsjahr sind T€ 11 Zugang für Bepflan-
zungen einer Streuobstwiese und T€ 12  für 
Spielgeräte auf Spielplätzen ausgewiesen. Die 
Abschreibungen für Aufbauten belasten das 
Haushaltsjahr mit T€ 195.    
 
31.12.2012            6.465.463,96 € 
(31.12.2011      6.636.112,63 €)  
 
 
1.2.1.2 Ackerland 
 
Die Stadt ist Eigentümerin von rd. 56 ha Acker-
flächen einschließlich Grünland. Die Ackerflä-
chen wurden entsprechend dem landwirtschaft-
lichen Richtwert pauschal mit 4,50 €/qm  qm 
und das Grünland mit 2,00 €/qm bei der Erst-
bewertung zum 01.01.2009 bewertet. Zugänge 
werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. 
Es ergeben sich in 2012 keine Veränderungen. 
 
 31.12.2012         1.982,515,50 € 
(31.12.2011    1.982.515,50 €)  
 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
 
Die Stadt Haan besitzt 107,2 ha Waldflächen, 
die mit einem Pauschalwert von 0,46 €/qm be-
wertet sind. Der Wald im Naturschutzgebiet 
wurde mit 0,23 €/qm bewertet. Der Aufwuchs ist 
zusätzlich mit 0,80 €/qm bewertet. Es ergeben 
sich in 2012 keine Veränderungen. 
 
 31.12.2012 1.346.595,07 € 
(31.12.2011 1.346.595,07 €) 
 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
Unter der Position werden Erbbaurechtsgrund-
stücke bilanziert.  
 
Die Bewertung der Erbbaurechtsgrundstücke 
erfolgte einzelfallbezogen. Dabei wurden Erb-
baugrundstücke, deren dazugehörige Erbbau-
rechtsverträge mit einer Wertsicherungsklausel 
versehen sind, mit dem beitragspflichtigen Bo-
denrichtwert der umliegenden Grundstücke 
bewertet. Für Grundstücke ohne oder mit nur 
unzureichender Wertsicherungsklausel wurden 
angemessene Abschläge vorgenommen. Die 
Stadt Haan bilanziert insgesamt 238.452 qm 
Erbbaugrundstücke. Im Berichtsjahr ergeben 
sich keine Veränderungen. 
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 31.12.2012    3.827.727,64 € 
(31.12.2011    3.827.727,64 €)  
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grund- 
       stücksgleiche Rechte 
 
Zur Bewertung der Gebäude (z. B. Rathaus, 
Schulen etc.) wurden jeweils Einzelgutachten 
auf der Grundlage der Wertermittlungsrichtli-
nien des Bundes und dem Runderlass des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen vom 01.12.2001 (NHK 2000) 
angefertigt.  
 
Der Wert für den Aufwuchs und die Außenanla-
gen wurde aus Vereinfachungsgründen pau-
schal mit 3 % beim Gebäudewert berücksich-
tigt.  
 
Der Gesamtwert gliedert sich in 51.100.341,12€ 
Gebäudewerte und 17.309.649,00 € Bodenwer-
te. Die Zugänge in Höhe von T€ 15,9 betreffen 
nachträgliche Herstellungskosten für den Neu-
bau der GS Mittelhaan mit Musikschule und 
den Neubau der Feuer- und Rettungswache-
wache Nordstraße. Die Abgänge betreffen im 
Wesentlichen die in Gänze abgeschriebene 
ehemalige Förderschule Blücherstraße (Ab-
gang kumulierte AHK: T€ 3.725, Abgang kumu-
lierte Abschreibungen: T€ 3.725).     
 
 31.12.2012    68.409.990,12 € 
(31.12.2011    70.466.021,41 €)  
 
  31.12.2012 
1.2.2.1 Kinder- und Ju-

gendeinrichtungen 
 1.595.604,07 € 

1.2.2.2 Schulen 47.599.849,75 € 
1.2.2.3 Wohnbauten 1.334.838,63 € 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, 

Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 

17.879.697,67 € 

 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 
Unter Infrastrukturvermögen werden die nach-
folgenden Posten Grund und Boden des Infra-
strukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleis-
anlagen mit Streckenausrüstung und Siche-
rungsanlagen, Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, 
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie 
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
ausgewiesen.   
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturver-

mögens 
 

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf 
denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen 
oder Brücken befindet. Die im planungsrechtli-
chen Innenbereich gelegenen Grundstücke 
wurden mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der 
Verordnung über die Gutachterausschüsse für  
Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypi-
schen Wertes für das Gemeindegebiet für bau-
reifes Land für freistehende Ein- und Zweifami-
lienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in 
mittlerer Lage bewertet. Der Bewertungspreis 
liegt bei 27,00 €/qm. 
 
Für Grund und Boden von Infrastrukturvermö-
gen im planungsrechtlichen Außenbereich wur-
de 1,00 €/qm angesetzt. 
 
Die Stadt Haan besitzt insgesamt 120 ha Infra-
strukturgrundstücke. 
 
Der Zugang aus Umbuchung betrifft mit T€ 144 
den P+R Parkplatz Bahnhof Haan. 
 
Im Berichtsjahr ergeben sich Abgänge in Höhe 
von T€ 17 durch Verkauf von Straßenlandrest-
flächen. 
 
 31.12.2012    27.289.198,00 €  
(31.12.2011    27.161.587,00 €) 
 
 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
 
Zu dieser Bilanzposition gehören insgesamt 38 
Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Tunnel. 
Für die Erfassung wurde der Brückenbuchbe-
stand als Basis zugrundegelegt. Bei der Ermitt-
lung der Werte wurden Baukosten als flächen-
bezogene Preise aus vorhandenen Baupreisen 
ermittelt. Der bauliche Zustand des Bauwerkes 
wurde mit Hilfe des fiktiven Baujahres berück-
sichtigt. Veränderungen in 2012 ergeben sich 
ausschließlich aufgrund planvoller Abschrei-
bungen.  
 
 31.12.2012    1.196.736,20 € 
(31.12.2011    1.226.429,40 €) 
 
 
1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 

und Sicherheitsanlagen 
 
 31.12.2012    0,00 €  
(31.12.2011    0,00 €) 
 
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseiti- 
  gungsanlagen 
 
In die Berechnung des Teilvermögens wurden 
alle im Bestand geführten Anlagenobjekte ein-
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bezogen. Dazu gehören über 5.700 Kanalab-
schnitte. 
Das Kanalvermögen wurde gemäß § 56 Absatz 
4 GemHVO NRW mit den zu Zwecken der Ge-
bührenkalkulation ermittelten Werten zum 
Stichtag  bilanziert. Für diese Zeitwertermittlung 
wurde auf die gebührenrechtliche Anlagenstruk-
turierung nach Systemkomponenten und die 
Wertermittlung für den Abwasserbereich    zu-
rückgegriffen.  
 
Die Vermögensgegenstände werden auf Basis 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
einzeln bewertet.  
 
 31.12.2012    18.785.687,69 €  
(31.12.2011    19.519.472,83 €) 
 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen 
 
Für die Eröffnungsbilanz wurden mehr als 350 
Straßen mit einer Gesamtlänge von rd. 145 
Kilometern und mit über 520 Straßenabschnit-
ten einzeln erfasst und nach dem sog. „Güters-
loher Modell“ bewertet. Dazu wurde der Stra-
ßenkörper (u.a. Straßenfläche, Gehwege, Park-
flächen) nach Quadratmetern erfasst, in Zu-
standsklassen eingeteilt und – je nach Bauklas-
se der Straße – mit durchschnittlichen Herstel-
lungskosten pro Quadratmeter je Zustandsklas-
se bewertet. Die durchschnittlichen Herstel-
lungskosten je Bauklasse wurden auf der 
Grundlage vorliegender Ausschreibungen er-
mittelt und ggf. indiziert. 
 
Neben dem Straßenkörper beinhaltet der Wert 
auch Straßenzubehör wie die amtlichen Ver-
kehrszeichen, das Straßenbegleitgrün und 
sonstige Verkehrseinrichtungen. 
 

 
 31.12.2012    36.945.396,45 € 
(31.12.2011    38.106.469,89 €)  
 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturver-

mögens 
 
Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermö-
gens wurden sonstige Kanalbauwerke (z. B. 
Regenüberlaufbecken, Pumpwerke), der Fried-
hof mit den Grabfeldern und den sonstigen 
Aufbauten ausgewiesen. 
 
 31.12.2012    2.217.030,77 € 
(31.12.2011    2.335.694,63 €)  
 
 31.12.2012 
Kanalbauwerke 1.720.826,78 €  
Friedhof 496.203,99 € 

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
 31.12.2012    0,00 €    
(31.12.2011    0,00 €)  
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
Unter dieser Position wurden insgesamt 23 
nicht im Einzelnen versicherte Bilder zusam-
mengefasst.  
Die Einzelbewertung erfolgte zu 1 €. Es erge-
ben sich im Berichtsjahr keine Veränderungen.  
 
 31.12.2012    23,00 € 
(31.12.2011    23,00 €)  
 
 
1.2.6   Maschinen und technische Anlagen, 
  Fahrzeuge 
 
Bei der Bewertung der Fahrzeuge wurden zu-
nächst die jeweiligen Anschaffungskosten be-
rücksichtigt. Weiterhin wurden die An-
schaffungskosten für Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände berücksichtigt, die nach-
träglich auf die Fahrzeuge verbracht wurden, 
um die Betriebsbereitschaft herzustellen. 
 
Die Zugänge in Höhe von T€ 460 betreffen in 
Höhe von T€ 314 zwei Rettungstransportfahr-
zeuge und in Höhe von T€ 94 drei sonstige 
Fahrzeuge. 
  
 31.12.2012    2.433.418,30 €  
(31.12.2011    2.219.004,88€)  
 
 31.12.2012 
Fahrzeuge 1.548.019,84 € 
Maschinen und techn. 
Anlagen 

885.398,46 €    

 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 
ist materielles Vermögen und als bewegliches 
Sachanlagevermögen einzustufen. 
 
Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, 
die ausschließlich von der Kommune zur Erstel-
lung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht 
als Maschinen oder technische Anlagen zu 
klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, 
etc.). 
 
Ein Festwert besteht ausschließlich für Müllbe-
hälter in Höhe von T€ 164. 
 
 
 31.12.2012            3.231.242,95 € 
(31.12.2011       3.443.154,79 €)  
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1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
  Bau 
 
Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen 
eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen 
Fällen hat die Stadt Haan Vorausleistungen an 
einen Lieferanten oder Hersteller geleistet,  
ohne dass die Stadt im Zeitpunkt der Voraus-
zahlungsleistung bereits in den Besitz des 
Vermögensgegenstandes gekommen ist. 
Als Anlagen im Bau werden alle Herstellungs-
kosten zu Baumaßnahmen bilanziert, die zum 
Bilanzstichtag noch nicht die technische Be-
triebsbereitschaft erlangt haben und demnach 
nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte 
Vermögensgegenstände ausgewiesen werden 
können. Zu den Herstellungskosten zählen die 
Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die 
Sondereinzelkosten der Fertigung. Weiterhin 
werden hierbei künftig auch die zu aktivieren-
den Eigenleistungen zu berücksichtigen sein.  
 
Bei den zurzeit aktivierten Anlagen im Bau 
handelt es sich um verschiedene Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen, mit deren Erstellung bis 
zum Bilanzstichtag begonnen wurde. Die Ge-
leisteten Anzahlungen sind mit T€ 302 ausge-
wiesen. 
 
Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die 
Mensa Schulzentrum Walder Straße (T€ 153), 
den Sportplatz Gruiten (T€ 276) und den Ab-
wasserbereich (T€ 253). 
 
 31.12.2012          1.388.306,04 € 
(31.12.2011        641.301,47 €)  
 
 
1.3 Finanzanlagen 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
Hier werden grundsätzlich die Anteile an Unter-
nehmen ausgewiesen Maßgebliche Kriterien für 
die Einordnung einer städtischen Beteiligung in 
die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ 
sind: 
 
 Wahrnehmung der einheitlichen Leitung 

des Unternehmens durch die Stadt Haan 
 die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der 

Stadt Haan 
 der Stadt Haan steht als Gesellschafterin 

das Recht zu, die Mehrheit der Organmit-
glieder zu bestellen oder abzuberufen oder 

 der Stadt Haan steht das Recht zu, einen 
beherrschenden Einfluss aufgrund eines 
mit dem Unternehmen geschlossenen Be-
herrschungsvertrages oder aufgrund einer  
Satzungsbestimmung dieses Unterneh-
mens auszuüben. 

 

Dazu gehört ausschließlich: 
 
Stadtwerke Haan GmbH  

 
Die Bewertungsansätze basieren generell auf 
den in § 55 GemHVO vorgegebenen Bewer-
tungsmethoden. Dem ermittelten Wert liegt das 
Wertgutachten der Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, 
Krefeld, zu Grunde. Die Bewertung wurde auf 
der Grundlage des Ertragswertverfahrens ermit-
telt. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte in 
2011 für eine Veränderung des Ansatzes. 
 
 31.12.2012    6.883.000,00 €    
(31.12.2011    6.883.000,00 €)  
 
 
1.3.2 Beteiligungen 
 
Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die 
dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbe-
trieb durch Herstellung einer dauernden Ver-
bindung zum Beteiligungsunternehmen zu die-
nen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsab-
sicht. 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
1.3.3 Sondervermögen 
 
 31.12.2012       0,00 €  
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
 31.12.2012         0,00 €  
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
1.3.5 Ausleihungen 
 
Bei den Ausleihungen handelt es sich um lang-
fristige „Forderungen“, die durch die Hingabe 
von Kapital erworben wurden. Wesentliches 
Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie 
dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwal-
tungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. 
langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschul-
den sowie Hypotheken. 
 
 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
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1.3.5.2 an Beteiligungen 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
1.3.5.3 an Sondervermögen 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 
 
Es handelt sich um je 36 Anteile des Bauverein 
Haan e.G., und der Allgemeinen Wohnungs-
baugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.  
 
 
 31.12.2012    39.960,05 € 
(31.12.2011    39.960,05 €)  
 
 
2.  Umlaufvermögen 
 
 
2.1  Vorräte 
 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
  Waren 
 
Unter den Vorräten sind Gewerbegrundstücke, 
welche laut Ratsbeschlüssen veräußert werden 
sollen, bilanziert.   
 
Darüber hinaus sind keine weiteren nennens-
werten Vorräte vorhanden, so dass aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit 
kein weiterer Ansatz in der Bilanz ausgewiesen 
wird.  
Im Haushaltsjahr 2012 ergeben sich Abgänge 
durch Verkauf in Höhe insgesamt T€ 1.795  und 
Zugänge in Höhe von T€ 244.   
 
 31.12.2012    1.818.870,61 € 
(31.12.2011    3.370.456,00 €)  
 
 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 
 
Anzahlungen stellen Vorausleistungen im 
Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
2.2  Forderungen und sonstige Vermö- 
  gensgegenstände 
 
Diese Bilanzposten unterteilt sich in öffentlich-
rechtliche Forderungen, Transferleistungen und 
in privatrechtliche Forderungen. 

Für die Bewertung der Forderungen sind die 
allgemeinen Bewertungsgrundsätze zu berück-
sichtigen. Dies bedeutet, dass Forderungen – in 
Abhängigkeit von ihrer Sicherheit/ihrem Ausfall-
risiko – grundsätzlich höchstens mit dem Nenn-
betrag angesetzt werden. Die Bewertung der 
Forderungen ist mit dem jeweiligen Restwert 
auf der Grundlage der Dokumentation der Da-
tenübergabe aus der H+H Finanzsoftware hin 
zum Bilanzstichtag erfolgt.  
 
 31.12.2012    2.421.966,78 €   
(31.12.2011    2.371.008,04 €)  
 
 
2.2.1 Öffentlich – rechtliche Forderungen und 

Forderungen aus Transferleistungen 
 
Zu den öffentlich – rechtlichen Forderungen 
zählen alle Forderungen, die aufgrund der 
Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder 
eines Beitrages nach dem KAG NRW oder 
einer anderen Rechtsnorm entstehen.  
 
Bei den Forderungen aus Transferleistungen  
handelt es sich hauptsächlich um Forderungen 
in Form von Zuwendungen. 
 
Unter die sonstigen öffentlich – rechtlichen For-
derungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder 
oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser 
Position Sachverhalte darzustellen, bei denen 
die kontinuierliche Leistungserbringung der 
Stadt Haan vor dem Bilanzstichtag liegt und die 
Gegenleistung des Leistungsempfängers erst 
im folgenden Haushaltsjahr erfolgt. Für Aus-
gleichsforderungen nach § 107 b Beamtenbe-
soldungsgesetz ist eine Forderung in Höhe von 
94.249 € bilanziert. Die Forderung ist gutacht-
lich durch die Rheinischen Versorgungskassen 
nachgewiesen.  
 
Es erfolgten Einzelwertberichtigungen in Höhe 
von Mio. € 1,4 für Gewerbesteuerforderungen 
einschließlich Nebenforderungen. 
 
 31.12.2012       826.740,04 € 
(31.12.2011    1.577.125,04 €)  
 
  31.12.2012 
2.2.1.1 Gebühren  397.902,50 € 
2.2.1.2 Beiträge 17.338,55 € 
2.2.1.3 Steuern   222.388,30 € 
2.2.1.4 Forderungen aus 

Transferleistungen 
58.166,70 € 

2.2.1.5 Sonstige Öffent-
lich-rechtliche 
Forderungen 

130.943,99 € 
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2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
 
Unter diesem Posten sind alle Forderungen 
gegen alle natürlichen und privatrechtlich orga-
nisierten juristischen Personen sowie gegen-
über Bund, Ländern, Gemeinden, Gemeinde-
verbänden und sonstigen Personen des öffent- 
lichen Recht auszuweisen, soweit es sich nicht 
um Ausleihungen handelt.   
 
 31.12.2012  369.867,56 € 
(31.12.2011    56.119,20 €)  
 
  31.12.2012 
2.2.2.1 gegenüber dem 

privaten Bereich 
336.238,06 € 

2.2.2.2 gegenüber dem 
öffentl. Bereich 

33.629,50 € 

2.2.2.3 gegen verbunde-
nen Unternehmen 

0,00 € 

2.2.2.4 gegen Beteiligun-
gen 

0,00 € 

2.2.2.5 gegen Sonder-
vermögen 

0,00 € 

 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 
 
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen 
des Umlaufvermögens werden Positionen aus-
gewiesen, die keinem anderen Bilanzposten 
zugeordnet werden können. Unter den sonsti-
gen Vermögensgegenständen sind Ansprüche 
gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Ab-
gaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus 
Beteiligungen, Ausleihungen und dergleichen 
entstanden sind. Beispielsweise werden hier 
Ansprüche aus Schadensersatz, Versiche-
rungs- und Kautionsleistungen sowie Forderun-
gen gegen Institutionen, Behörden und Mitar-
beiter bilanziert. 
 
T€ 983 betreffen Forderungen aus noch abzu-
rechnenden Rettungstransporten und T€ 222 
Forderungen aus noch abzurechnenden Kanal-
hausanschlüssen. Der Rest betrifft verschiede-
ne Posten.     
 
 31.12.2012    1.225.359,18 €    
(31.12.2011       737.763,80 €)  
 
 
2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
Hier werden die Wertpapiere angesetzt, die 
nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Haan 
gehalten und kurzfristig abgestoßen werden 
sollen. 
 
 
31.12.2012              0,00 €  
(31.12.2011              0,00 €)  

 2.4  Liquide Mittel 
 
Der Kassen- und Bankbestand zum 31.12.2012 
hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. € 
erhöht und setzt sich zusammen aus den Be-
ständen der Giro- und Festgeldkonten und aus 
dem Kassenbestand. 
  
 31.12.2012    21.597.112,62 € 
(31.12.2011    16.562.917,04 €)  
 
 31.12.2012 
Stadtsparkasse Haan 21.551.300,79 € 
Postbank    1.724,60 € 
Commerzbank   27.740,13 € 
Commerzbank  498,02 € 
Deutsche Bank  7.449,64 € 
Volksbank 5.458,14 € 
Kassenbestand  2.941,30 € 
 
 
3.  Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im 
Haushaltsjahr 2012 zu Auszahlungen geführt 
haben, die erst in 2013 Aufwand darstellen. 
 
Es wurden die Beamtenbezüge für Januar 
2013, die Ende 2012 ausgezahlt worden sind, 
abgegrenzt (T€ 216). 
 
Seit 2011 erfolgt die Abgrenzung für investive 
Zuwendungen aus Landes- und Eigenmitteln 
für U3 Maßnahmen an freie Träger der Ju-
gendhilfe mit der Gegenleistungsverpflichtung, 
die Zweckbindung mindestens 20 Jahre für 
Ausbaumaßnahmen bzw. mindestens 5 Jahre 
für Ausstattung einzuhalten. Die Abgrenzung 
zum 31.12.2012 beträgt T€ 1.096. Die auf-
wandswirksame Auflösung erfolgt entspre-
chend.    
 
 31.12.2012  1.311.474,89 € 
(31.12.2011     927.732,74 €)  
 
 
Passiva 
 
1.  Eigenkapital 
 
Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der 
kommunalen Bilanz die Differenz zwischen dem 
Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Ver-
bindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. 
 
 31.12.2012    80.180.829,22 € 
(31.12.2011    80.306.350,60 €)  
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1.1  Allgemeine Rücklage 
 
Als Allgemeine Rücklage bezeichnet man den 
Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und 
der übrigen Passivposten einschließlich der 
Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmä-
ßiger Überschuss ergibt. 
 
In den folgenden Jahren können sich Änderun-
gen der Allgemeinen Rücklage durch die mögli-
che Zuführung von Jahresüberschüssen und 
die genehmigungspflichtige Entnahme zur Ab-
deckung von Jahresfehlbeträgen ergeben. 
 
Für die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 
gebildete Instandhaltungsrückstellung für das 
Bürgerhaus Gruiten ist der Grund für die Bil-
dung nachträglich durch Schließung des Ge-
bäudes im Februar 2012 entfallen, so dass 
nach der Kommentierung der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW für das Gemeindehaushalts-
recht NRW die Auflösung in Höhe von T€ 436 
ergebnisneutral direkt in die Allgemeine Rück-
lage gebucht wurde. 
 
 31.12.2012    78.617.300,25 € 
(31.12.2011    78.194.875,93 €)  
 
 
1.2  Sonderrücklagen 
 
Die Sonderrücklagen nach dem NKF lehnen 
sich an den betriebswirtschaftlichen Rückla-
genbegriff an, der sich aus den Ertragsüber-
schüssen ergibt. Es werden z. B. Zuwendungen 
passiviert, deren ertragswirksame Auflösung 
der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausge-
schlossen hat. Diese werden direkt in die Son-
derrücklage gebucht.  
Die Kommune kann nach eigenem Ermessen 
weitere freiwillige Sonderrücklagen einrichten. 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
  
 
1.3  Ausgleichsrücklage 
 
Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rah-
men der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Sie 
darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, 
höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe 
der durchschnittlichen jährlichen Steuerein-
nahmen und Zuwendungen betragen. Für die 
Ermittlung sind die dem Bilanzstichtag voran-
gehenden drei Haushaltsjahre maßgeblich 
(2006, 2007 und  2008). 
 
Die Ausgleichsrücklage hat die Funktion eines 
Ausgleichs von Schwankungen der Jahreser-
gebnisse. Sie kann jederzeit bis zu ihrem Eröff-
nungsbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt 

werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der 
Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 
1.158.360,10 €  reduziert zum 01.01.2012 - wie 
gesetzlich vorgeschrieben - die Ausgleichsrück-
lage. 
 
 31.12.2012       2.111.474,67 €   
(31.12.2011      3.269.834,77 €)  
 
 
1.4  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
Ein Jahresüberschuss stellt die positive Diffe-
renz zwischen Gesamterträgen und Gesamt-
aufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein 
Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Über-
schuss der Gesamtaufwendungen gegenüber 
den Gesamterträgen eines Haushaltsjahres. 
Für 2012 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 
547.302,15 €, der zum 01.01.2013 durch die 
Ausgleichrücklage gedeckt wird. 
 
 31.12.2012        -    547.945,70 €  
(31.12.2011        - 1.158.360,10 €) 
 
 
2.  Sonderposten 
 
Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuwei-
sungen und Zuschüsse), zweckgebundene 
Beiträge und Kostenüberdeckungen in den 
Gebührenhaushalten müssen Sonderposten 
gebildet werden. Zuwendungen für Investitio-
nen werden in diesen Sonderposten erfasst, um 
sie dann über die Nutzungsdauer des zuwen-
dungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam 
aufzulösen. Die Sonderposten werden in nach-
folgend beschriebene Kategorien aufgeteilt: 
 
 
2.1  Sonderposten für Zuwendungen  
 
Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer 
Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen 
nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwen-
dungsgeber vorgegebene Verwendungszweck 
ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine 
unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die 
der Empfänger zu passivieren hat.  
Pauschale Zuwendungen wurden den jeweili-
gen Vermögensgegenständen entsprechend 
den in der  Sonderrichtlinie zur Erfassung und 
Bewertung der Sonderposten getroffenen Re-
gelungen nach dem Gesichtspunkt der „We-
sentlichkeit“ zugeordnet. 
 
 31.12.2012    25.502.272,78 € 
(31.12.2011    24.707.233,04 €)  
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 31.12.2012 
Gebäude 18.043.154,92 € 
Abwasserbereich 1.839.603,75 € 
Straßen 2.370.947,85 € 
Sonstige 3.248.566,26 € 
 
 
2.2  Sonderposten für Beiträge 
 
Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfah-
ren wie bei den Sonderposten für Zuwendun-
gen. Es besteht jedoch eine Besonderheit da-
rin, dass nach Fertigstellung des Vermögens-
gegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen 
(z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezo-
gen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel 
aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per 
Bescheid gegenüber den einzelnen Beitrags-
pflichtigen  erhoben.  
 
Die Ermittlung der Sonderposten für im er-
schließungsbeitragsrechtlichen Sinne abge-
schlossener Straßenbaumaßnahmen erfolgte 
pauschal in Höhe von 90 % des Zeitwertes der 
betreffenden Erschließungsanlage sofern keine 
individuelle KAG-Maßnahme vorlag. 
 
Im Abwasserbereich sind Kanalanschlussbei-
träge und sonstige fremdfinanzierte Anteile von 
Baumaßnahmen mittels der vereinfachten 
Wertermittlung nach § 55 Abs. 4 GemHVO 
ermittelt worden. 
  
 31.12.2012    30.009.295,93 € 
(31.12.2011    30.012.832,38 €)  
 
2.3  Sonderposten für den Gebühren- 
  ausgleich 
 
Jahresüberschüsse der kostenrechnenden 
Einrichtungen sind in einen Sonderposten für 
den Gebührenausgleich einzustellen. Sie wer-
den zur Entlastung des Gebührenhaushaltes 
und damit der Gebührenzahler verwendet. Es 
handelt sich hierbei grundsätzlich nur um eine 
abstrakte Verpflichtung gegenüber „allen zu-
künftigen Gebührenzahlern“, die zum Ausgleich 
kommt, und um keine konkrete Ausgleichsver-
pflichtung gegenüber einzelnen Gebührenzah-
lern. 
 
 31.12.2012    921.077,18 € 
(31.12.2011    745.695,15 €)  
 
 31.12.2012 
Abfallbeseitigung 209.073,65 € 
Winterdienst 82.989,05 € 
Abwasserbeseitigung 615.090,89 € 
Straßenreinigung 13.923,59 € 
 
 

2.4 Sonstige Sonderposten 
 
Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für 
alle weitere Sachverhalte, die eine Sonderpos-
tenbildung erforderlich machen.  
 
31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
3.  Rückstellungen 
 
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz 
und stellen Aufwendungen dar, deren Höhe 
und/oder Fälligkeit während der Bilanzerstel-
lung noch ungewiss ist. Sie gehören zu den 
sogenannten Abgrenzungsposten. Durch die 
Bildung der Rückstellung sollen später zu leis-
tende Auszahlungen aufwandsmäßig den 
Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerech-
net werden. 
 
3.1  Pensionsrückstellungen 
 
Die Pensionsrückstellungen bilden die Ver-
pflichtungen zur Leistung zukünftig wahrschein-
lich anfallender Pensionszahlungen und ähnli-
cher Versorgungsleistungen (insbesondere 
Ansprüche aus Altersteilzeit und Beihilfeauf-
wendungen für Versorgungsempfänger) ab. 
Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den 
beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem 
im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert 
als Rückstellung anzusetzen. Alle entstandenen 
Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, 
allen Pensionären und allen Hinterbliebenen 
sind in der Bilanz darzustellen. 
Die Verpflichtungen sind gutachterlich durch die 
Heubeck AG von den Rheinischen Versor-
gungskassen, Köln, zum 31.12.2012 ermittelt 
worden. 
 
 31.12.2012    26.612.443,00 €  
(31.12.2011    25.797.056,00 €)  
 
 31.12.2012 
Pensionen 20.699.636,00 € 
Beihilfe 5.912.807,00 € 
 
 
3.2   Rückstellungen für  Deponien   
  und Altlasten 
 
Diese Rückstellungen stellen die zukünftigen 
Verpflichtungen zur Rekultivierung und Nach-
sorge der Deponien dar, zu denen die Stadt 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet 
ist.  
 
 31.12.2012      0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
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3.3  Instandhaltungsrückstellungen 
 
Unterlassene Instandhaltungen sind als Rück-
stellung auszuweisen, wenn die Nachholung 
der Instandhaltung hinreichend konkret beab-
sichtigt ist und die Instandhaltung als bisher 
unterlassen bewertet werden muss. Der Auf-
wand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem 
er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht 
wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme 
in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. 
 
Auf der Grundlage der Berechnungen des Ge-
bäudemanagements Haan wurden Instandhal-
tungsrückstellungen gebildet, die grundsätzlich  
im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 
bis 2014 nachgeholt werden.  
 
 31.12.2012   1.855.565,83 €  
(31.12.2011   2.326.298,46 €)  
 
Nachfolgend die Maßnahmen für einzelne Ge-
bäude: 
 
 31.12.2012 
Rathaus  47.000,00 
GS Robert-Koch-Str. 74.000,00 
GS Bachstr. 21.000,00 
GS Thienhauser Straße 108.466,86 
GS Prälat-Marschall-Str.  143.280,59 
SZ Walder Str. 1.070.000,00 
Sportplatz Hochdahler Str. 29.818,38 
Hallenbad 362.000,00 
 
3.4  Sonstige Rückstellungen 
 
Unter diesem Bilanzposten werden alle Rück-
stellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 
zusammengefasst.  
 
 
 31.12.2012    2.582.616,72 € 
(31.12.2011    2.626.323,87 €)  
 
 31.12.2012 
Altersteilzeitverpflichtungen 2.053.001,00 
Nicht beanspruchter Urlaub 395.100,14 
Mehrarbeit 115.515,58 
Andere sonstige  19.000,00 
 
Die anderen sonstigen Rückstellungen betref-
fen in Höhe von 8.000 € Prüfungskosten (Ge-
samtabschluss 2010),   Leitstellenumlage der 
Feuerwehr mit 6.700 € und Betreuung einer 
Gewährleistung  mit 4.300 €.  
 
4.  Verbindlichkeiten 
 
Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind 
alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fällig-
keit und der Höhe nach feststehenden Schul-

den zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten 
sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfol-
gend erläutert,  Anleihen, Rückzahlungsver-
pflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene 
Anzahlungen von Dritten sowie entstandene 
Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und 
Leistungen. 
 
 
4.1  Anleihen 
 
Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von 
mittel- und langfristigem Fremdkapital. Für die 
Stadt stellen Anleihen eine Finanzierungsform 
dar, bei der das benötigte Kapital von einer 
unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den 
Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Als 
Beispiele für Anleihen sind zu nennen: Schuld-
verschreibungen (Obligationen), Gewinn-
schuldverschreibungen und Genussscheine, 
sofern das Genussrechtkapital Fremdkapital 
darstellt. 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
 
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für  
  Investitionen 
 
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti-
onen umfassen die von der Stadt von einem 
Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge 
mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapi-
tal nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Diese 
Kreditverbindlichkeiten werden nach unter-
schiedlichen Bereichen von Kreditgebern un-
tergliedert.  
 
 31.12.2012    20.988.517,73 €   
(31.12.2011    21.358.379,12 €)  
 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
4.2.2 von Beteiligungen 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
4.2.3 von Sondervermögen 
 
 31.12.2012    0,00 € 
(31.12.2011    0,00 €)  
 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 
 
Hierbei handelt es sich um Darlehen verschie-
dener Banken auf der Grundlage öffentlich 
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rechtlicher Programme. Grundlage für die 
Wertermittlung waren die jeweiligen Saldenbe-
stätigungen. 
Antizipative Rechnungsabgrenzungen für Zins-
aufwendungen wurden berücksichtigt. Gegen-
über dem Vorjahr ergaben sich Ausweisände-
rungen zwischen Investitionskrediten vom öf-
fentlichen Bereich und vom privaten Kredit-
markt. 
 
 31.12.2012    15.822.115,76 € 
(31.12.2011    15.274.990,62 €)  
 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 
 
Hierbei handelt es sich um Darlehen verschie-
dener am privaten Kreditmarkt tätiger Banken. 
Grundlage für die Wertermittlung waren die 
Saldenbestätigungen. Gegenüber dem Vorjahr 
ergaben sich Ausweisänderungen zwischen 
Investitionskrediten vom öffentlichen Bereich 
und vom privaten Kreditmarkt. 
 
 31.12.2012           5.166.401,97 € 
(31.12.2011      6.083.388,50 €)  
 
 
4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
  Liquiditätssicherung 
 
Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für 
Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. 
Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine 
angemessene Liquiditätsplanung sicherzustel-
len hat, darf sie zur rechtzeitigen Leistung der 
Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssi-
cherung aufnehmen.   
 
 31.12.2012                 0,00 € 
(31.12.2011     368.233,10 €)  
 
 
4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  
  die Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
  gleichkommen 
 
Hierunter fallen kreditähnliche Geschäfte, wie 
z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, 
Verträge über die Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen, Gewährung von Schuldendienst-
hilfen an Dritte, Leasingverträge und  PPP Ver-
träge im Zusammenhang mit der Finanzierung. 
Hier sind zwei PPP- Vereinbarungen erfasst: 
PPP GS Mittelhaan mit Musikschule mit 
6.936.144,55 € und PPP Feuerwache Nord-
straße mit 7.723.991,11 € 
 
 
31.12.2012      14.660.135,66 € 
(31.12.2011      15.011.899,48 €)  
 

4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
  und Leistungen 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen sind Verpflichtungen aufgrund von vertrag-
lichen Vereinbarungen, bei denen die zu er-
bringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag 
noch aussteht. 
 
 
 31.12.2012    1.346.640,25 € 
(31.12.2011    1.292.932,36 €)  
 
4.6  Verbindlichkeiten aus Transferlei- 
  stungen 
 
Hier werden z. B. Verbindlichkeiten aus erhal-
tenen Zuwendungen bilanziert, soweit der Zu-
wendungszweck noch nicht erfüllt ist, sowie 
noch zu leistende Transferzahlungen für Vor-
jahre. Zum Stichtag ergeben sich insbesondere 
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Transfer-
zahlungen mit der Kreisverwaltung in Mett-
mann. 
 
 31.12.2012           402.789,57 € 
(31.12.2011      260.716,08 €)  
 
4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ 
stellt einen Restposten dar, in dem alle sonsti-
gen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und 
antizipative Rechnungsabgrenzungen  auszu-
weisen sind. 
 
Es wurde in 2009 eine Rückstellung für Aus-
gleichverpflichtungen gegen die VHS Hilden-
Haan aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 
in Höhe von 763.842,70 € in die Sonstigen Ver-
bindlichkeiten umgebucht, da die VHS zum 
Ausgleich einer Unterbilanz Forderungen ge-
genüber Hilden und Haan in die Bilanz gestellt 
hat. Aus dem Jahresüberschuss 2010 der VHS, 
der 2012 festgestellt und verrechnet wurde, 
reduziert sich die Verbindlichkeit um 
167.934,60 € auf 595.908,10 €.  
 
Desweiteren wurde ein Gegenposten für Treu-
handvermögen (Schulgirokonten und Sicher-
heitseinbehalte) und zweckgebundene Zu-
schüsse (Energiesparzuschuss und sozialer 
Wohnungsbau) ausgewiesen. Die Sparbücher 
wurden als Aktiva unter 2.4 „Liquide Mittel“ 
bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabean-
spruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt 
gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des 
Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkei-
ten“.  
 
 31.12.2012         2.314.170,92 € 
(31.12.2011    2.303.936,05 €)  
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5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Bei den passiven Rechnungsabgrenzungspos-
ten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die zu 
Einzahlungen geführt haben, aber erst in den 
folgenden Haushaltsjahren einen Ertrag darstel-
len.  
 
Es erfolgten Abgrenzungen für  Friedhofsge-
bühren, die zukünftige Perioden betreffen 
(T€1.402).  
 
Erstmalig erfolgte für 2011 die Abgrenzung für 
investive Zuwendungen vom Land für U3 Maß-
nahmen mit der Gegenleistungsverpflichtung, 
die Zweckbindung mindestens 20 Jahre für 
Ausbaumaßnahmen bzw. mindestens 5 Jahre 
für Ausstattung einzuhalten. Die Abgrenzung 
für das Berichtsjahr beträgt T€ 977. Die er-
tragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend. 
 
 31.12.2012         2.378.211,52 € 
(31.12.2011    2.081.441,34 €)  
  
Sonstige Angaben 
 
Die Stadt Haan ist keine Zinsderivatgeschäfte 
eingegangen.    
 
Verpflichtungen aus Mietverträgen bestehen für 
Kopierer mit kurzen Laufzeiten und in geringem 
Umfang. 
 
Bei den Gebührenhaushalten ergeben sich in 
den letzten 4 Jahren  folgende Unterdeckun-
gen: 
 
Abfallwirtschaft: 
2012      27.790,97€ 
 
Grundstückentwässerungsanlagen: 
2012             86,87€ 
 
Straßenreinigung 
2011     21.584,29 € 
2012     21.225,43 € 
 
Winterdienst 
2009 30.578,29 € 
2010   227.172,62 € 
 
 
Bestattungswesen 
2009 28.578,78 € 
2010 27.816,88 € 
2011     35.076,72 € 
2012     39.294,69 € 
 
Der veranschlagte Investitionskreditbedarf im 
Haushaltsplan 2012 wurde nicht benötigt. Die 

Kreditaufnahme erfolgt ausschließlich aus Kre-
ditermächtigungen 2010 und 2011. 
 
 
Haftungsverhältnisse zum 31.12.2012 sind in 
Höhe von 1.040.533,83 € für Bürgschaften  zu 
nennen. Davon sind  in Höhe von 1.038.767,16 
€ Kredite der Stadtwerke Haan GmbH besi-
chert.   
 
Zukünftige Verpflichtungen ergeben sich aus 
zwei Leasingverträgen für Fahrzeuge, die eine 
Laufzeit vom 29.6.2011 bis 31.07.2014 haben. 
Hieraus ergeben sich finanzielle Verpflichtun-
gen für die Folgejahre in Höhe von 5.033,10 €.  
 
 
Ergebnisrechnung 
 
Im Folgenden werden die einzelnen  Posten der 
Ergebnisrechnung gemäß § 38 GemHVO NRW 
erläutert.  
 
1. Steuern und ähnliche Abgaben 
 
 2012      52.849.790,65 € 
(2011        48.527.340,69 €) 
 
Der Posten betrifft im Wesentlichen mit 28,3 
Mio. € Gewerbesteuer und in Höhe von 14,7 
Mio. € den Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer sowie mit 5,5 Mio. € die Grundsteuer. 
Die Leistungen nach dem Familienlastenaus-
gleich betragen 1,6 Mio. €  Die übrigen Steuern 
und sonstigen Abgaben sind mit  2,8 Mio. € 
ausgewiesen.  
 
 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
 2012       5.573.665,10 € 
(2011         4.592.239,25 €) 
 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
betreffen insbesondere den Bereich Betreuung 
von Kindern in Kindertagesstätten.   
 
 
3. Sonstige Transfererträge 
 
 2012     367.943,29 € 
(2011       440.027,58 €)  
 
Die Transfererträge stammen vor allem aus 
Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz in 
Einrichtungen und übergeleitete Unterhaltsan-
sprüche gegen Unterhaltsverpflichtete. 
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4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 
 
 2012      12.387.248,16 € 
(2011         12.452.333,32 €) 
 
Hierunter fallen insbesondere die Entgelte für 
die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste u.a. 
auch die Abfallbeseitigungsgebühren, die Er-
träge für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen 
und Infrastruktur (Kanalbenutzungsgebühr, 
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen).  
 
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
 2012       607.408,54 €  
(2011       602.943,34 €) 
 
Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen 
aus der Vermietung von Grundstücken, Wohn- 
und Geschäftsräumen, den Erträgen aus Pach-
ten und Erbbaurechten, den Teilnehmerentgel-
ten und Eintrittsgeldern zu Veranstaltungen 
sowie den Erträgen für die Nutzung öffentlicher 
Einrichtungen. 
 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
 2012        1.011.099,80 € 
(2011              873.431,98 €) 
 
Anteil hieran haben insbesondere die Erstatt-
ungen vom Land und die Erstattungen von 
Zweckverbänden. 
 
7. Sonstige ordentliche Erträge 
 
 2012    3.747.917,88  € 
(2011       2.832.758,83 €) 
 
Sie stammen insbesondere aus den Konzessi-
onsabgaben in Höhe von 1,6 Mio. € und aus 
Erträgen aus Anlagenverkäufen in Höhe von 
1,1 Mio. €.  
 
 
8. Aktivierte Eigenleistungen 
 
 2012       30.495,00  € 
(2011          56.745,00  €) 
 
Aktivierte Eigenleistungen betreffen selbster-
stellte Planungsleistungen durch das Tiefbau-
amt für den Gebührenhaushalt Abwasserbe-
reich. 
 
 
9. Bestandsveränderungen 
 
 2012                  0,00  €  
(2011                  0,00  €)   
 
 

10. Ordentliche Erträge 
 
 2012      76.575.568,42 € 
(2011        70.377.819,99 €) 
 
 
11. Personalaufwendungen 
 
 2012      14.855.700,90 € 
(2011         15.178.612,78 €) 
 
Die Personalaufwendungen setzen sich zu-
sammen aus den Gehältern/Bezügen der tarif-
lich Beschäftigten und den Beamten/innen, dem 
städtischen Anteil der Sozialversicherungsbei-
träge. 
 
Die Stadt Haan hat durchschnittlich 71 Beamte 
und 220 Beschäftige  einschließlich Auszubil-
dender im Haushaltsjahr 2012.     
 
 
12. Versorgungsaufwendungen 
 
 2012      954.678,28 € 
(2011     1.183.714,07 €)  
 
 
Es handelt sich insbesondere um Beiträge zur 
Versorgungskasse und um Beihilfezahlungen 
an Versorgungsempfänger. 
 
 
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen 
 
 2012      11.032.752,45 € 
(2011       10.071.091,88 €) 
 
Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendun-
gen für die Unterhaltung der Grundstücke, der 
Gebäude und der Infrastruktur sowie die Be-
wirtschaftung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen.  
 
 
14. Bilanzielle Abschreibungen 
 
 2012       5.196.402,55 € 
(2011          4.979.840,37 €) 
 
Die bilanzielle Abschreibungen erfolgen plan-
mäßig für das abnutzbare Anlagevermögen  
(T€ 5.134) und als Wertberichtigungen für For-
derungen (T€ 61). 
 
15. Transferaufwendungen 
 
 2012      40.629.379,80 €  
(2011         37.118.657,08 €) 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Forderungsspiegel 
 

Art der Forderungen 
Gesamtbetrag 

am 
31.12.2012 

EUR 

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
 am  

31.12.2011 
EUR 

bis zu 1 Jahr 
EUR 

1 bis 5 Jahre 
EUR 

mehr als 5 Jahre 
EUR 

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
aus Transferleistungen 826.740,04 769.071,69 57.614,60 53,75 1.577.125,04 

 1.1 Gebühren 397.902,50 398.372,58 173,47 0,00 497.032,78 

 1.2 Beiträge 17.338,55 16.646,82 691,73 0,00 19.607,37 

 1.3 Steuern 222.388,30 178.923,75 43.464,55 0,00 69.282,58 

 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 58.166,70 53.404,10 4.708,85 53,75 86.075,60 

 1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 130.943,99 122.367,99 8.576,00 0,00 905.126,71 

2. Privatrechtliche Forderungen 369.867,56 159.073,40 140.794,16 70.000,00 56.119,20 

 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 336.238,06 125.443,90 140.794,16 70.000,00 29.002,65 

 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 33.629,50 33.629,50 0,00 0,00 27.116,55 

 2.3 gegenüber verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.4 gegenüber Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.5 gegenüber Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.225.359,18 1.225.359,18 0,00 0,00 737.663,80 

4. Summe aller Forderungen 2.421.966,78 2.153.504,27 198.408,76 70.053,75 2.371.008,04 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Verbindlichkeitenspiegel 
 

Art der Verbindlichkeiten 
Gesamtbetrag 

am.  
31.12.2012 

EUR 

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
 am  

31.12.2011 
EUR 

bis zu 1 Jahr 
EUR 

1 bis 5 Jahre 
EUR 

mehr als 5 Jahre 
EUR 

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 20.988.517,73 1.676.106,39 6.738.621,33 12.573.790,01 21.358.379,12 

 2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.4 vom öffentlichen Bereich 15.822.115,76 878.149,86 4.842.866,85 10.101.099,05 15.274.990,62 

  2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.4.3 vom Gemeinde (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 15.822.115,76 878.149,86 4.842.866,85 10.101.099,05 15.274.990,62 

 2.5 vom privaten Kreditmarkt 5.166.401,97 797.956,53 1.895.754,48 2.472.690,96 6.083.388,50 

  2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 5.166.401,97 797.956,53 1.895.754,48 2.472.690,96 6.083.388,50 

  2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 368.233,10 

 3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 368.233,10 

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen 14.660.135,66 366.869,70 2.084.708,76 12.208.557,20 15.011.899,48 

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.346.640,25 1.346.640,25 0,00 0,00 1.292.932,36 

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung 402.789,57 402.789,57 0,00 0,00 260.716,08 

7. sonstige Verbindlichkeiten 2.314.170,92 2.229.178,76 84.992,16 0,00 2.303.936,05 

 7.1 Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten 2.314.170,92 2.229.178,76 84.992,16 0,00 2.303.936,05 

8. Summe aller Verbindlichkeiten 39.712.254,13 6.021.584,67 8.908.322,25 24.782.347,21 40.596.096,19 

Nachrichtlich anzugeben:      

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:  
Bürgschaften 1.040.533,83    1.123.828,97 
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1. Einleitung 
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des 
Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten 
sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, 
dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Vermögens- 
und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzu-
geben. 
 
 
2. Gesamtwirtschaftliches Umfeld – derzeitige Lage der Stadt Haan–
Genehmigtes Haushaltsicherungskonzept 
 
Für die Stadt Haan besteht seit 2010 die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept 
(HSK) aufzustellen (Veranschlagung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren – 2011 und 2012 – um jeweils mehr als 5 %). Für die Haus-
haltsjahre 2010 und 2011 (bzw. das Haushaltssicherungskonzept 2010ff.) konnte der Land-
rat des Kreises Mettmann als Aufsichtsbehörde keine Zustimmung erteilen, da die Stadt die 
gesetzlichen Anforderungen des § 76 Abs. 2 GO NRW an ein HSK – einen in Erträgen und 
Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt bis spätestens zum Jahr 2015 darzustellen – nicht 
erfüllen konnte. Damit zählte die Stadt Haan für 2010 und 2011 zu den sogenannten Not-
haushaltskommunen (= dauerhaft vorläufige Haushaltsführung). Die Haushaltssatzungen 
2010 und 2011 konnten daher nicht öffentlich bekannt gemacht werden. 
2011 wurde durch die Änderung des § 76 GO NRW der Zeitraum für die Darstellung des 
Haushaltsausgleichs verlängert. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem 
Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 
folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Für 
die Haushalte 2012, 2013 und 2014 liegen genehmigte Haushaltssicherungskonzepte vor, 
da der Haushaltsausgleich in 2020 erreicht werden kann.  
 
 

3. Die Struktur der Bilanz zum 31.12.2012 
Die Struktur der Bilanz der Stadt Haan zum Stichtag 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar: 
 
 

Aktiva Mio.€ % Passiva Mio.€ % 

Immaterielles Vermögen 0,2 0,10 Eigenkapital 80,2 38,23 

Sachanlagen 175,6 83,70 Sonderposten 56,4 26,88 

Finanzanlagen 6,9 3,29 Rückstellungen 31,1 14,82 

Umlaufvermögen 25,8 12,29 Verbindlichkeiten 39,7 18,92 

Aktive Rechnungsabgrenzung 1,3 0,62 Passive Rechnungsabgrenzung 2,4 1,15 

Summe 209,8 100 Summe 209,8 100 
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3.1 Mittelverwendung (Aktiva) 

Die Bilanz der Stadt Haan zum Stichtag 31.12.2012 weist Vermögen einschließlich aktiver 
Rechnungsabgrenzung mit einem Wert von 209,8 Mio. Euro aus.  
 
Immaterielle Vermögensgegenstände werden lediglich mit einem Wert von 0,2 Mio. Euro 
ausgewiesen und haben somit keine Bedeutung für die Bilanz. Dieser Wert beinhaltet im 
Wesentlichen die Software für die Fachanwendungen. 
 
Das städtische Vermögen besteht zu über 83,70 % aus Sachanlagen. Die Sachanlagen, die 
mit 175,6 Mio. Euro bewertet werden, bestehen zu  
 

• 49,24 % aus Infrastrukturvermögen (Kanäle, Straßen etc.), 
• 38,98 % aus bebauten Grundstücken, 
•   7,76 % aus unbebauten Grundstücken, 
•   4,02 % aus sonstigem Sachanlagevermögen. 

 
Die Stadt Haan verfügt über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Diese Höhe ist auch 
darauf zurückzuführen, dass – anders als in vielen anderen Kommunen – das Kanalnetz in 
der städtischen Bilanz abgebildet wird.  
 
Dem Bilanzposten Finanzanlagen kommt mit 6,9 Mio. Euro oder 3,29 % der Bilanzsumme 
eine untergeordnete Bedeutung zu. Dieser Wert beinhaltet im Wesentlichen die 100 % Antei-
le an der Stadtwerke Haan GmbH. 
 
Sachanlagen und Finanzlagen stellen zusammen mit den immateriellen Vermögensgegen-
ständen das Anlagevermögen dar. Dem Anlagevermögen sind 87,09 % des städtischen 
Gesamtvermögens zuzurechnen. Anlagevermögen ist dadurch gekennzeichnet, dass es 
dauerhaft im Bestand verbleibt bzw. zur Aufgabenwahrnehmung benötigt wird. Diese hohe 
Anlagenintensität schränkt die Flexibilität der Kommune ein, kurzfristig Liquidität zu erzielen, 
da in der Regel eine kurzfristige Veräußerung nicht möglich oder gesetzlich ausgeschlossen  
ist.  
 
Eine relativ große Bedeutung für die Vermögenslage mit einem Anteil von 12,29 % hat das 
kurzfristige Umlaufvermögen, in dem zum Bilanzstichtag Vorräte, bestehende Forderungen 
und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel ausgewiesen werden. 
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3.2 Mittelherkunft (Passiva) 

Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite abgebildete 
Vermögen finanziert wurde. Hier wird die Mittelherkunft sichtbar. 
Das Eigenkapital beträgt 80,2 Mio. Euro und setzt sich zusammen aus der Allgemeinen 
Rücklage (78,6 Mio. Euro), der Ausgleichsrücklage (2,1 Mio. Euro) und dem Jahresfehlbe-
trag in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag verringert in gleicher Höhe die Aus-
gleichsrücklage bei der Eröffnung der Konten zum 01.01.2013.  Hieraus ergibt sich eine Ei-
genkapitalquote 11 von 38,23 %, die anzeigt, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt 
durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist 
die Kommune von externen Kapitalgebern.  
 
Die Sonderposten betreffen im Wesentlichen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwen-
dungen sowie von Anliegern entrichtete Erschließungs- und KAG-Beiträge. Die Sonderpos-
ten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam 
aufgelöst und verringern somit die Belastung durch die Wertminderung (Abschreibung) des 
Wirtschaftsgutes. Die Sonderposten werden dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugerech-
net2, weil sie einen Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter darstellen. Sonderposten sind 
weder zurückzuzahlen noch werden sie verzinst. Diesen Umstand berücksichtigt die Eigen-
kapitalquote 23, die den Anteil des Eigenkapitals einschließlich Sonderposten für Zuwendun-
gen und Beiträge am Bilanzvolumen darstellt. Diese Quote beträgt 64,68 %. 
 
Die Bilanz zum 31.12.2012 der Stadt Haan sieht Rückstellungen in Höhe von 31,1 Mio. 
Euro vor. Sie sind zu unterteilen u.a. in  

• Pensionsrückstellungen (26,6 Mio. Euro), 

• Instandhaltungsrückstellungen (1,9 Mio. Euro) und 

• sonstige Rückstellungen (2,6 Mio. Euro). 
 
Bei den Pensionsrückstellungen handelt es sich um zukünftige Auszahlungsverpflichtungen 
für Pensionen und Beihilfen. Die Auszahlung wird sich auf die nächsten Jahrzehnte erstre-
cken. Daher sind diese Rückstellungen als langfristig anzusehen. 
 
Anders verhält es sich bei den Instandhaltungsrückstellungen. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Beträge im Zeitraum der Finanzplanung zahlungswirksam werden und somit die 
Liquidität belasten.  
 
Sonstige Rückstellungen betreffen insbesondere Altersteilzeitverpflichtungen sowie Ver-
pflichtungen aus Mehrarbeit und Urlaub. 
 
Die Verbindlichkeiten stellen 39,7 Mio. Euro oder 18,92 %  der Passivseite der Bilanz dar. 
Es handelt sich im Wesentlichen um langfristige Investitionskredite und im besonderen Maße 
Verbindlichkeiten aus PPP-Verträgen. 
 
 

3.3 Bilanzstruktur 

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 24“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens, 
das langfristig im städtischen Bestand gebunden ist, auch langfristig finanziert ist. Eine lang-
                                                      
1 Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset:   (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 
2 NKF-Kennzahlenset, Punkt 3.16 
3 Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset:   ((Eigenkapital  + Sopo Zuw./Beiträge)/ Bilanzsumme) x 100 
4  Anlagendeckungsgrad 2 gem. NKF-Kennzahlenset:   ((Eigenkapital  + Sopo Zuw./Beiträge + langfristiges 

Fremdkapital)/ Summe Anlagevermögen) x 100 
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fristige Finanzierung wird in dem Umfang angenommen, wie auf der Passivseite der Bilanz 
dem Anlagevermögen Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oder langfristi-
ges Fremdkapital gegenüberstehen. Die „goldene Bilanzregel“ besagt, dass langfristig ge-
bundenes Vermögen auch langfristig finanziert sein muss, um die für die Tilgung der Ver-
bindlichkeiten notwendige Liquidität sicherstellen zu können. Sie ist Maßstab für die finanzi-
elle Stabilität der Körperschaft und sollte möglichst bei 100% liegen.  
 
Die Bilanz zum 31.12.2012 der Stadt Haan erfüllt in vollen Umfang die "goldene Bilanzregel" 
und weist somit eine langfristige Finanzierung des gesamten Anlagevermögens aus.  
 
 

4. Entwicklung des Haushalts 

4.1. Ertragslage 
 
Die Entwicklung des Haushaltes wird ausgehend vom Haushaltsplan 2014 beurteilt. Die ak-
tuelle wirtschaftliche Situation vor dem Hintergrund der trotz positiver Tendenzen  noch 
spürbaren Folgen der Schuldenkrise des öffentlichen Bereiches stellen auch die Stadt Haan 
vor große Herausforderungen.  
Die Stadt Haan ist trotz dieser schwierigen Wirtschafts- und Haushaltslage beim Liquiditäts- 
und Schuldenmanagement gut aufgestellt. Die Stadt Haan ist keine risikoreichen Zinsderiva-
te eingegangen und hat sich auch nicht an Cross-Border-Geschäften beteiligt. Das Finanz-
management hat sicherheitsorientiert gewirtschaftet. 
 
Der Wirtschaftsstandort Haan partizipierte in den vergangenen Jahren von der allgemeinen 
positiven Wirtschaftsentwicklung und konnte bei den Gewerbesteuereinnahmen einen hohen 
Zuwachs erzielen.   
 
Eine verlässliche Prognose der zukünftigen Einnahmeentwicklung ist schwierig, wobei sich 
positive Tendenzen aber auch Schwankungen abzeichnen. 
 
Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich grundsätzlich nach der Wirt-
schafts- und Finanzkrise 2009 wieder verbessert haben, aber andererseits wegen mannigfal-
tigen Ungewissheiten sich immer wieder auftretende kurzzeitige gesamtwirtschaftliche 
Schwankungen ergeben, ist eine grundlegende Veränderung der aktuellen Finanzsituation 
nur tendenziell für Haan absehbar. Jedoch ist insgesamt eine stetige geringfügige Verbesse-
rung erkennbar. 
 
Prognose  
 
Gewerbesteuer: 
 
2013  25,400 Mio. EUR 
2014  25,700 Mio. EUR 
2015  25,775 Mio. EUR 
2016  26,550 Mio. EUR  
2017  27,320 Mio. EUR  
 
Gemeindeanteil der Einkommensteuer: 
 
2013  15,515 Mio. EUR 
2014  16,395 Mio. EUR 
2015  17,325 Mio. EUR 
2016  18,241 Mio. EUR 
2017  19,134 Mio. EUR 
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4.2 Vermögens und -Schuldenlage 
 
Der Stadt Haan stehen zum 31.12.2012 liquide Mittel von 21,597 Mio. Euro zur Verfügung. 
Es ist zu erwarten, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2017 die liquiden Mit-
tel in Gänze aufgezehrt sind.  
 
Die Finanzplanung 2013 bis 2017 weist zum Zeitpunkt des Haushaltsplans 2014 einen Soll-
Schuldenstand einschließlich der PPP-Verbindlichkeiten in Höhe von 63,478 Mio. EUR zum 
31.Dezember 2017 aus. Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt 34,167 Mio. EUR. Die 
wesentliche Erhöhung in 2015 ist durch Verbindlichkeiten aus PPP- Objekten Neubau städti-
sches Gebäude für Kindertageseinrichtung Bollenberg/Räumliche Erweiterung für OGS Be-
treib der GS Bollenberg und Neubau des Gymnasiums am Altstandort begründet.  Nachfol-
gend die voraussichtliche Schuldenentwicklung einschließlich PPP Projekte: 
 
31.12.2013 34,167 Mio. EUR 
31.12.2014 36,728 Mio. EUR 
31.12.2015 62,459 Mio. EUR 
31.12.2016 63,877 Mio. EUR 
31.12.2017 63,478 Mio. EUR 
 
 

5. Entwicklung der Bilanz 
Die unter Punkt 4 dargestellte Entwicklung wird sich unmittelbar auf die Bilanz auswirken. 
Jeder Fehlbetrag, der ab dem Haushaltsjahr 2009 erwirtschaftet wird, reduziert in entspre-
chender Höhe das bilanzielle Eigenkapital der Stadt.  
 
Die Ausgleichrücklage wurde erstmals in Höhe von 11,192 Mio. EUR für das Haushaltjahr 
2009 in Anspruch genommen. Der Rest der Ausgleichsrücklage von 8,587 Mio. EUR reicht 
zur Deckung des Fehlbetrages zum 31.12.2010 in Höhe von 5,317 Mio. EUR aus, so dass 
ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe 
von 3,270  Mio. EUR zum 31.12.2010 verbleibt. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltjahres 
2011 in Höhe von 1,158 Mio. EUR reduziert die Ausgleichrücklage auf 2,111 Mio. EUR. 
Durch den Jahresfehlbetrag 2012 verringert sich die Ausgleichrücklage um weitere 
0,547Mio.EUR auf 1,564 Mio. EUR (Stand 31.12.2012/01.01.2013). Die weitere Entwicklung 
verzehrt entsprechend des Haushalts 2014 voraussichtlich vollständig die Ausgleichsrückla-
ge und Teile der allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2017.  
 
 
 

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Haan 
 
Die wechselhafte finanzielle Entwicklung mit vielen Unsicherheiten, die durch die teils per-
manenten Finanz- und Wirtschaftskrisen auch die Stadt Haan mehr oder weniger stark be-
lastet, stellt ein erhebliches zukünftiges Risiko für die Stadt dar. Für die Entwicklung der 
Stadt wichtige Aufgaben können zur Vermeidung einer vorläufigen Haushaltsführung nur 
eingeschränkt wahrgenommen werden. 
 
Die Prognose für die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2014 hat sich ge-
genüber der Prognose des Haushaltsplanes 2013 verschlechtert. Die Prognose der Gewer-
besteuer für 2014 reduziert sich von 26,47 Mio. EUR auf 25,7 Mio. EUR, 2015 von 27,5 Mio. 
EUR auf  25,775 Mio. EUR und 2016 von 28,435 Mio. EUR auf 26,55 Mio. EUR.  
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Der Schuldenstand wird sich nach der Haushaltsplanung 2014 von 34,167 Mio. EUR 
(31.12.2013) auf 63,478 Mio. EUR (31.12.2017) erhöhen. Die Stadt Haan muss für 2014 
eine Solidaritätsumlage von 1,423 Mio. EUR zahlen. Vorbehaltlich der jährlich in den jeweili-
gen Gemeindefinanzierungsgesetzen vom Landtag neu festzusetzenden Ausgangs- und 
Steuerkraftmesszahlen ist derzeit davon auszugehen, dass die Stadt Haan im Zeitraum 2014 
- 2022 Solidaritätsumlagen von etwa 12 Mio. EUR aufbringen muss.  
 
Aus der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 hat die Stadt Haan im Dezember 2013 eine 
Einheitslastenrückerstattung von 2,656 Mio. EUR erhalten. Aufgrund der Abrechnung der 
einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012 
erhält die Stadt Haan 2014 eine Rückerstattung von 0,960 Mio. EUR. Für die Jahre 2015 ff. 
ist  in der Finanzplanung eine jährliche Rückerstattung von 0,8 Mio. EUR veranschlagt.  Es 
ist anzunehmen, dass die Rückerstattung sich ab 2014 umlagewirksam auf die Kreisumlage 
auswirkt. 
 
 
7. Personalbestand 
 
In der nachfolgenden Tabelle wird der Personstand quartalsweise dargestellt und auf der 
Basis der Quartalsstände der Durchschnittsbestand des Jahres ausgewiesen. 
 
    31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 Jahresdurchschnitt 
Tariflich Beschäftigte 208 216 221 222 217 
    

     Auszubildende 6 2 2 2 3 
    

     Beamte    71 71 71 71 71 
    

     Anwärter   0 0 0 1 0 
    

      Gesamt   285 289 294 296 291 
 
 
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschluss-     

stichtag eingetreten sind  
 
Es ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschlussstich-
tag eingetreten sind.    

9. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt 
Haan 

 
Gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW sind am Schluss des Lageberichtes für 
die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder der ausgeübte Beruf 
sowie Mitgliedschaften in Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenberei-
chen der Gemeinde oder in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben. 
Eine entsprechende Zusammenstellung für den Rat der Stadt Haan wird im Rahmen der 
gesetzlichen Reglungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes zusätzlich veröffentlicht. 
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